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KV Schweiz: Vernehmlassung Haager Uebereinkommen „Trusts““

Frau Bundeskanzlerin

Annemarie Huber-Hotz

Bundeskanzlei

3003 Bern 
Zürich, 28. Februar 2005/sz
Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Einführung der allgemeinen Volksinitiative und zum Vorentwurf des Bundesgesetzes  betr. Änderung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu dieser Vorlage Stellung nehmen zu können. 

Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Einführung der allgemeinen Volksinitiative
Der KV Schweiz hat in der Volksabstimmung vom 9.2.2003 die Erweiterung der Volksrechte durch die „allgemeine Volksinitiative“ mit der Herausgabe der Ja-Parole unterstützt. Dieses neue Instrument ermöglicht es, politische Anliegen auf Verfassungs- oder auf Gesetzesstufe umzusetzen. Die Bundesversammlung bestimmt die Erlassstufe für die Umsetzung selbst und arbeitet Vorlagen auf Verfassungs- oder Gesetzesstufe aus. Die Bundesverfassung verbietet, dass Uneinigkeit der Räte sich negativ aus das Initiativrecht auswirken darf (Art. 156 Abs. 3 BV). Gegen die mangelhafte Umsetzung einer allgemeinen Volksinitiative kann zudem auch das Bundesgericht angerufen werden. 
Diese Anliegen sind durch Gesetzesänderungen (BRP, ParlG, OG) praktikabel umzu​setzen. Wir haben Ihre Vorschläge geprüft und sind mit ihnen einverstanden. Die – sachlich bedingte – relativ komplizierte Umsetzung bzw. Anwendung des neuen Instrumentes ist in Kauf zu nehmen, da die Alternative – die Gesetzesinitiative – nicht zur Debatte steht. 

Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte

Auch gegen diese Änderungsvorschläge, die auf Vereinfachungen in Bezug auf die Nationalratswahlen abzielen, haben wir keine Einwendungen. 

Mit freundlichen Grüssen

Kaufmännischer Verband Schweiz

Alexander Tschäppät

Prof. Dr. Edi Class

Zentralpräsident

Generalsekretär
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